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Abréviations

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
ALV Arbeitslosenversicherung
IV Invalidenversicherung
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
EL Ergänzungsleistungen
SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
EO Erwerbsersatzordnung
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
FDK Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
SBV Schweizerischer Bauernverband
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
IPV Individuelle Prämienverbilligung
IMP Interkantonale Mobile Polizei
RIPOL Automatisiertes Polizeifahndungssystem
CLASS Gesundheitsdirektorenkonferenz der lateinischen Schweiz (BE, FR, GE,

JU, NE, TI, VD, VS)
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
AC assurance-chômage
AI Assurance-invalidité
PME petites et moyennes entreprises
PC Prestations complémentaires
CDAS Confèrence des directrices et dirceteurs cantonaux des affaires sociales
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
USS Union syndicale suisse
CDF Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances
AOS Assurance obligatoire des soins
USAM Union suisse des arts et métiers
USP Union Suisse des Paysans
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches
RIP Réduction individuelle de primes
PMI Police mobile intercantonale
RIPOL Recherches informatisées de police
CLASS Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (BE, FR, GE, JU, NE,

TI, VD, VS)
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Protection des données et statistique

Bei der Regelung des Datenschutzes im Bereich der Bundesstrafrechtspflege und des
Datenaustausches mit den Kantonen und dem Ausland übernahm der Nationalrat die
meisten Beschlüsse des Ständerates aus dem Vorjahr. Die Sozialdemokraten kämpften
dabei zusammen mit den Grünen vergeblich gegen die rechtlichen Anderungen im
Bereich des Datenaustausches und die Schaffung von Gesetzesgrundlagen für das
computerisierte Fahndungssystem RIPOL. Immerhin wurde auf Antrag von Leuenberger
(sp, ZH) ein zusätzlicher Persönlichkeitsschutz eingebaut. Betroffene Personen sollen –
nach Abschluss der Ermittlungen – nicht nur dann informiert werden, wenn es zu einer
formellen richterlichen Voruntersuchung kommt, sondern in der Regel auch dann,
wenn die vorangehende polizeiliche Fahndung ohne Eröffnung einer Voruntersuchung
eingestellt wird. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.12.1991
HANS HIRTER

Police

In die Diskussion über die Polizei wurde das Projekt einbezogen, auf dem
Konkordatswege eine Interkantonale Mobile Polizei IMP zu schaffen, die dem
Bundesrat zum Schutz ausländischer Diplomaten und internationaler Konferenzen, zur
Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und in Katastrophenfällen zur Verfügung
stehen sollte. Die Opposition gegen die Aufstellung eines solchen Ordnungsinstruments
entsprang einerseits der Sorge um die kantonale Polizeihoheit, anderseits Bedenken,
dass die neue Polizeitruppe eher provokativ als beruhigend wirken könnte. Unentwegte
Kritiker bezeichneten sie als Werkzeug der Repression. In Zürich, wo man sich wie in
Baselstadt vom Konkordat fernhielt, wurde die Befürchtung geäussert, die eigenen
Bestände würden von der interkantonalen Institution zu stark beansprucht. Der schon
Ende 1968 vom Bundesrat den eidgenössischen Räten unterbreitete Antrag, die auf 600
Mann veranschlagte IMP durch Subventionen — insbesondere für Ausrüstung und
Ausbildung — zu unterstützen und damit das auf Initiative des Bundes entstandene
Konkordat wirksam werden zu lassen, wurde im Ständerat nur vom Vertreter des
Landesrings bekämpft. Im Nationalrat jedoch meldete sich eine stärkere Gegnerschaft,
die aus der Mehrheit der Sozialdemokraten, dem Landesring und der PdA bestand; ihr
Sprecher bezeichnete die IMP als verkappte Bundespolizei und als verfassungswidrig.
Bundespräsident von Moos versicherte demgegenüber, dass der Bundesrat von der ihm
durch das Konkordat eingeräumten Einsatzkompetenz nicht ohne Einvernehmen mit
den betroffenen Kantonen Gebrauch machen werde. Nach der Verabschiedung durch
beide Räte wählte die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren den
Walliser Kantonspolizeichef E. Schmid provisorisch zum Kommandanten der
vorgesehenen Truppe (Schmid war zugleich Kommandant der Heerespolizei, kündigte
aber die Niederlegung dieses Kommandos an.) Auf kantonaler Ebene wurde vom
Solothumer Landesring eine Volksinitiative gegen den vom Kantonsrat beschlossenen
Beitritt lanciert. 2

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 04.06.1969
PETER GILG

Die Bestrebungen, die kantonalen Polizeikorps durch eine Interkantonale Mobile
Polizei IMP zu verstärken, die sich rechtlich auf ein Konkordat und materiell auf
Bundessubventionen stützen sollte, endeten mit einem Misserfolg. Nachdem sich schon
Zürich und Baselstadt dem Konkordat gegenüber desinteressiert verhalten hatten,
bildeten sich in verschiedenen Kantonen, deren Parlamente einem Beitritt zustimmten,
Referendumsbewegungen, die vor allem von den Sozialdemokraten, dem Landesring
und der PdA getragen wurden; dabei verbanden sich Abneigung gegen polizeiliche
Gewalt und Opposition gegen zentralistische Tendenzen. Der Geschäftsführer der
Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, M. Frenkel, erklärte die vorgesehene
Ausstattung des Bundesrates mit der Kompetenz, die IMP in gewissen Fällen nach
eigenem Ermessen einzusetzen, als verfassungswidrig. Anderseits liessen die
Flugzeugentführungen im September erneut ein Bedürfnis nach einem zusätzlichen
Ordnungsinstrument erkennen. Im November fand in Schwyz, im Dezember in Genf die
Volksabstimmung statt; in beiden Kantonen wurde die Beteiligung an der IMP stark
verworfen. Angesichts dieser negativen Reaktionen und nicht zuletzt der Tatsache, dass

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 10.12.1970
PETER GILG
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der Anstoss zu einer Verstärkung der kantonalen Polizeikräfte gerade von Genf
ausgegangen war, betrachtete man das Projekt als gescheitert. Als Frucht
interkantonaler Zusammenarbeit im Polizeisektor konnte nur die Eröffnung einer
schweizerischen Polizeischule in Neuenburg verzeichnet werden. Dass jedoch Genf
Mühe hat, seinen Bedarf an Polizeischutz aus eigenen Kräften zu decken, zeigten
Rekrutierungsaktionen in anderen Kantonen, die dort zu Protest Anlass gaben. 3

Structures fédéralistes

Relations entre la Confédération et les cantons

Der Bundesrat veröffentlichte im Dezember seine Botschaft zu einem neuen
"Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes". In
der vorher durchgeführten Vernehmlassung hatten sich die Kantone, welche an der
Ausarbeitung des Entwurfs beteiligt gewesen waren, durchwegs positiv geäussert.
Grundsätzliche Kritik war jedoch von der SP gekommen, welche eine
Kompetenzverschiebung in der Aussenpolitik zulasten des Bundes und damit eine
Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit namentlich auch in der Frage der
europäischen Integration befürchtete. Andere Kritiker sahen keine Notwendigkeit für
ein spezielles Gesetz, da die darin enthaltenen Regeln in der Praxis seit Herbst 1996
ohnehin angewendet werden. Der Entwurf des Bundesrates hält fest, dass die Kantone
namentlich dort an der Aussenpolitik des Bundes mitwirken dürfen, wo durch den
Abschluss internationaler Verträge ihre durch die Verfassung garantierten
Kompetenzen oder ihre Rolle als Vollzugsorgan berührt werden. In diesen Bereichen hat
der Bund gemäss dem Gesetzesentwurf die Kantone rechtzeitig und umfassend über
seine Vorhaben zu informieren und sie bereits in der Vorbereitungsphase von bi- oder
multilateralen Verhandlungen anzuhören. Namentlich dann, wenn ein aussenpolitisches
Vorhaben die verfassungsmässigen Kompetenzen der Kantone tangieren kann, haben
die Kantone bei der Vorbereitung der Verhandlungsmandate ein Mitspracherecht, und
sie sollen in der Regel auch während den Verhandlungen angehört werden. Umgekehrt
werden die Kantone verpflichtet, die erhaltenen Informationen vertraulich zu
behandeln und die Umsetzung von internationalem Recht, soweit diese in ihre
Kompetenz fällt, ohne Verzug vorzunehmen. Der schlanke Gesetzesentwurf, der nur
gerade neun Artikel zählt, schafft selbst noch keine neuen Organe, sondern überlässt
die konkrete Ausgestaltung der Modalitäten dieser Mitsprache einer zwischen Bund und
Kantonen abzuschliessenden Vereinbarung. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.12.1997
HANS HIRTER

Question jurassienne

Die Reaktionen auf den Bericht Widmer fielen sehr unterschiedlich aus. Die Berner
Regierung bekundete ihre Enttäuschung, die berntreuen Organisationen des Berner
Juras waren empört. Ihre Hauptkritik richtete sich an die Vorgabe, dass der
aufzunehmende Dialog, der an sich begrüssenswert sei, einzig auf das Ziel einer
Vereinigung ausgerichtet sein soll. Die Force Démocratique (FD) als wichtigste
antiseparatistische Organisation machte die Aufnahme eines Dialogs abhängig vom
Verzicht des Kantons Jura auf seine "Annexionsgelüste", wie sie insbesondere im
Ausführungsgesetz zur Unir-Initiative zum Ausdruck kämen. Unzufrieden mit dem
Bericht waren auch die Behörden der Stadt Biel. Sie kritisierten, dass die Konsequenzen
der von der Kommission postulierten Abtrennung des mit der Stadt eng verbundenen
Berner Juras für die Zukunft ihrer zweisprachigen Stadt nicht analysiert worden seien.
Innert weniger Wochen sammelten die Kritiker des Berichts im Berner Jura und in Biel
20'000 Unterschriften für eine Petition an den Bundesrat mit der Aufforderung, den
Empfehlungen des Berichts keine Folge zu leisten.
Positiv nahmen die jurassische Regierung, die Behörden der Stadt Moutier und die
autonomistischen Organisationen – diese sahen im Bericht den wichtigsten
"moralischen Sieg" des Juras seit 1815 – die Ausführungen der Kommission auf und
beurteilten sie als realistische Konfliktlösungsvorschläge. Das RJ betonte aber, dass
dieser vorgeschlagene Dialog keinesfalls die Begründung einer Kooperation über die
bestehenden Kantonsgrenzen zum Ziel haben dürfe, sondern einzig der Vereinigung
gewidmet sein müsse. Von den nationalen Parteien kritisierte die FDP den Bericht,
während er von der CVP gelobt wurde. Auf lokaler Ebene veröffentlichte die jurassische
SP gemeinsam mit der SP und der autonomistischen PSA des Berner Juras eine
Stellungnahme, welche die Aufnahme eines Dialogs begrüsst, dabei aber dem von der
Kommission Widmer postulierten Ziel einer Vereinigung nicht erste Priorität einräumt. 5

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 08.10.1993
HANS HIRTER
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Armée

Organisation militaire

En début d'année, le peuple suisse était appelé à se prononcer sur une mesure
d'assainissement des finances fédérales impliquant une modification constitutionnelle.
Cette mesure proposait d'abolir la prérogative dont les cantons jouissent depuis le 19e
siècle en matière d'acquisition du matériel personnel des militaires. Grâce à la
centralisation des achats, ce transfert de compétences au bénéfice de la
Confédération était censé permettre une économie de quelque CHF 8 millions sur le
budget fédéral (pour un volume de commandes équivalant en 1995 à CHF 43 millions).
Au terme d'une campagne peu animée et lors d'une votation au taux de participation
particulièrement bas, le souverain a rejeté assez nettement la modification
constitutionnelle avec 56,1% de non. Le refus des cantons fut encore plus massif
puisque seuls 2 2/2 cantons – à savoir les deux Bâle, Zurich et Genève – ont accepté la
mesure. Les cantons rejetant le plus nettement cette proposition furent ceux du Valais,
du Jura, du Tessin ainsi que les cantons de la Suisse primitive. 
Lors de la campagne, les partisans de la mesure – les partis socialiste et écologiste, le
PRD, l'UDC ainsi que le Vorort et l'USS – ont mis en avant que celle-ci mettrait fin à un
système désuet et coûteux. Selon les défenseurs de la modification constitutionnelle,
cette prérogative cantonale renchérissait les articles de 10 à 65% du fait que les
commandes étaient passées, d'une part, en petites tranches et, d'autre part,
uniquement en fonction d'intérêts économiques régionaux. Les partisans ont
également relevé que cette modification permettrait de supprimer la procédure très
lourde à laquelle le DMF doit actuellement se plier chaque année, ce dernier devant
négocier avec les cantons des conventions sur les prix, les indemnités et les quotas de
livraison. 
Les opposants à cette mesure – l'ensemble des directeurs militaires cantonaux, les
partis démocrate-chrétien et libéral, de nombreuses sections cantonales des radicaux
et de l'UDC ainsi que l'USAM – ont souligné les conséquences néfastes pour l'emploi
dans des régions périphériques déjà très affectées par la crise. Selon les pourfendeurs
de la modification constitutionnelle, quelque 2'000 postes auraient été supprimés en
cas d'adoption de la mesure. Le prix en termes de pertes d'emplois était d'autant plus
inacceptable que l'économie réalisée était minime eu égard au déficit de la
Confédération. Enfin, pour certains opposants, cette modification attentait de manière
inacceptable au fédéralisme ainsi qu'à l'enracinement cantonal de l'armée de milice. 

Arrêté fédéral supprimant la compétence cantonale en matière d'acquisition de
l'équipement personnel des militaires. Votation du 10 mars 1996

Participation: 31,0%
Oui: 601 613 (43,7) / 2 2/2 cantons
Non: 775 087 (56,3%) / 18 4/2 cantons

Mots d'ordre:
- Oui: PS (1*), PRD (15*), UDC (11*), AdI, PEP, PE; Vorort, USS.
- Non: PDC (5*), PL (1*), PdL, DS, Lega, PdT; USAM.
* Recommandations différentes des partis cantonaux

L'analyse Vox a révélé que ce qui avait poussé une majorité d'électeurs à voter contre
cette proposition avait trait aux conséquences pour l'emploi. En ce qui concerne les
partisans, c'était avant tout le souci de soutenir les autorités dans leur effort
d'assainissement des finances fédérales qui était à l'origine du comportement de
vote. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.03.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY
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Finances publiques

Péréquation financière

Im Mai nahm der Bundesrat den Vernehmlassungsbericht zum Neuen Finanzausgleich
(NFA) entgegen. Seine Botschaft stellte er auf Ende Jahr in Aussicht. Kantone,
Gemeinden und Verbände hatten rund 2000 Änderungsanträge eingereicht. Die
Projektleitung teilte mit, die Rückmeldungen seien mehrheitlich positiv ausgefallen,
ernst zu nehmende Kritik mache gewisse Nachbesserung jedoch notwendig. Die NFA-
Delegation mit Vertretern aus Bund, Kantonen und Städteverband bezeichnete
daraufhin erste Korrekturen, die zu einer verbesserten Akzeptanz beitragen sollen. Bei
den Sozialleistungen soll der Bund Mindeststandards definieren, die allzu grosse
kantonale Unterschiede einschränken. Die Aufgabenfelder der Berufsbildung und der
Wohnbauförderung sollen von der „Grossbaustelle NFA“ abgekoppelt und separat
reformiert werden. Beim Agglomerationsverkehr wollte die NFA-Delegation hingegen
den Vorrang der interkantonalen Zusammenarbeit nicht preisgeben, stellte aber
Bundesmittel für ausserordentliche Grossprojekte in Aussicht. Grundsätzliche
staatspolitische Kritik kam allerdings von der SP, den Grünen und dem
Gewerkschaftsbund, welche sich gegen Kompetenzverlagerungen vom Bund zu den
Kantonen aussprachen. Einer der Hauptkritikpunkte von Seiten der Kantone war der
sogenannte Ressourcenindex, die Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit eines
Kantons. Dieser Ressourcenindex soll neu aufgrund der direkten Bundessteuer
ermittelt werden und der Zentrumslast der Städte mehr Gewicht geben. (Bereits im
Januar war die Projektleitung NFA in ihrem Zwischenbericht zur Vernehmlassung zum
Schluss gekommen, der NFA sei politisch noch nicht tragfähig.) 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.05.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mitten im Sommerloch verkündete die SP, sie erwäge, mit einer Volksinitiative die
Steuern landesweit anzugleichen – dies als Ergänzung zum NFA oder an dessen Stelle.
Sie befürworte zwar den Ressourcenausgleich, doch gehe dieser mit einer Reduzierung
der Steuerbelastungsunterschiede um 10% bis 20% zu wenig weit. Der Finanzausgleich
müsse mit einer materiellen Steuerharmonisierung verknüpft werden. Mit der Initiative,
über die der Parteitag 2002 entscheiden soll, will die SP Druck machen auf die
Parlamentsberatungen. 8

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 25.07.2001
MAGDALENA BERNATH

Das Parlament verabschiedete im Berichtsjahr die Vorschläge des Bundesrats zur
Festlegung des Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleichs. Der Ständerat befasste
sich als erster damit und stimmte auf Antrag seiner Kommissionsmehrheit dem
Bundesratsentwurf zu. Nachdem Eintreten unbestritten war, lehnte er mit 32 zu 12
Stimmen einen Antrag der Vertreter der finanzstarken Kantone ab, den Anteil dieser
Kantone an den Grundbeitrag von den vom Bundesrat vorgeschlagenen 70% auf 68% zu
senken. Nicht besser erging es auch dem von Abgeordneten der städtischen Kantone
eingebrachten Antrag, den Lastenausgleichsfonds nicht je zur Hälfte für den Ausgleich
von topographischen Lasten (d.h. Berggebiete) respektive von soziodemographischen
Lasten (d.h. hohe Anteile an Armen, Alten und Ausländern) zu verwenden, sondern im
Verhältnis 40% zu 60%. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag von gleicher Seite, den
Härteausgleich für die ersten acht Jahre von den beantragten CHF 430 Mio. pro Jahr
auf CHF 257 Mio. zu kürzen.
Auch im Nationalrat war Eintreten unbestritten. Der Rat lehnte in der Detailberatung
Anträge der Linken resp. der SVP ab, den Beitrag der finanzstarken Kantone über resp.
unter den vom Bundesrat beantragten 70% anzusetzen. Keine Gnade fanden auch
Vorschläge der Linken und einigen städtischen Abgeordneten, den Anteil des
soziodemographischen Lastenausgleichs von 50% auf 55% zu erhöhen, resp. von
Parlamentariern aus finanzstarken Kantonen, den Beitrag an den Härteausgleichsfonds
zu kürzen. Differenzen zwischen den beiden Kammern gab es einzig bei den
Übergangsbestimmungen bei der Invalidenversicherung. Hier setzte sich die im
Nationalrat von der Linken und der SVP unterstützte Forderung durch, dass entgegen
dem Bundesratsvorschlag auch die Kantone einen Beitrag zur Sanierung dieser hoch
verschuldeten Versicherung leisten müssen. In der Schlussabstimmung gab es im
Ständerat beim Ressourcen- und Lastenausgleich 6 Gegenstimmen, beim
Härteausgleich deren zwei. Im Nationalrat zählte man 2 resp. 12 Gegenstimmen. Die
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen wurde auf Anfang 2008 in Kraft gesetzt. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.11.2007
HANS HIRTER
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Im Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) ist unter anderem
geregelt, dass der Bundesrat periodisch Bericht über die Wirksamkeit des
Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen (NFA) zu erstatten hat. Auf der Basis
dieses Berichts wird die Neudotierung der Ausgleichsgefässe für die anstehende
Beitragsperiode vorgenommen. Im Juli schickte der Bundesrat den ersten
Wirksamkeitsbericht für den Zeitraum 2008–2011 (Bundesrat: Wirksamkeitsbericht des
Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 2008–2011 (31.3.10); Eidgenössische
Finanzverwaltung: Vernehmlassungsergebnis zum Wirksamkeitsbericht des
Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 2008-2011 (20.7.10)) zusammen mit
Massnahmenvorschlägen für die Periode 2012–2015 in die Vernehmlassung. Die
Konferenz der Kantonsregierungen und die meisten Kantone, Parteien und Verbände
äusserten sich grundsätzlich positiv zur NFA, auch wenn deren Wirksamkeit noch nicht
richtig abgeschätzt werden könne. Die SVP schlug vor, die Einführung einer Obergrenze
für Geberkantone zu diskutieren. Die SP kritisierte, dass die versprochene Nivellierung
der Steuerunterschiede zwischen den Kantonen bisher nicht eingetreten sei und
verwies auf ihre Steuergerechtigkeitsinitiative. Die CVP und die FDP mahnten an, dass
es zu früh sei, um Änderungen vorzunehmen. Noch im November legte der Bundesrat
seine Botschaft zur Änderung des FiLaG und zur Festlegung des Ressourcen- und
Lastenausgleichs zwischen Bund und Kantonen für 2012–2015 vor. Er stellte darin drei
verschiedene Vorlagen zur Diskussion. Vorlage A soll eine Gesetzeslücke schliessen und
die Voraussetzungen für eine rückwirkende Berichtigung fehlerhafter
Ausgleichszahlungen schaffen. Vorlage B umfasst die Vorschläge für die neuen
Grundbeiträge des horizontalen und vertikalen Ressourcenausgleichs. In Vorlage C sind
die Anträge des Bundesrats zu den geplanten Grundbeiträgen des geografisch-
topografischen und des soziodemografischen Lastenausgleichs zusammengefasst. Die
Beratung der Räte stand im Berichtjahr noch aus. 10

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 30.11.2010
MARC BÜHLMANN

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic routier

Die beiden Räte stimmten in der Sommersession 2021 der Abschreibung einer Motion
der SP-Fraktion betreffend die Verringerung des Strassenlärms zu. Der Bundesrat
hatte die Motion im Mai 2021 erfüllt, indem er eine entsprechende Änderung der
Lärmschutz-Verordnung vorgenommen hatte. 11

MOTION
DATE: 09.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Politique sociale

Assurances sociales

Assurances sociales

Um eine überwiesene Motion Baumann (cvp, UR) umzusetzen, die eine faire
Lastenverteilung bei den Familienzulagen verlangte, gab der Bundesrat Ende April 2020
einen Vorentwurf in die Vernehmlassung, der für diejenigen Kantone, die bisher über
keinen oder lediglich einen teilweisen Lastenausgleich verfügten, Auswirkungen hätte.
Konkret müssten diese Kantone – insgesamt 15 an der Zahl – für die Finanzierung der
Familienzulagen spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten der entsprechenden
Änderung des Familienzulagengesetzes einen vollständigen Lastenausgleich für
Arbeitnehmende und Selbständigerwerbende einführen. Dabei soll den Kantonen
freigestellt sein, auf welchem Weg sie diesen Lastenausgleich gewährleisten. 

In der Vernehmlassung stiess der bundesrätliche Vorschlag auf einigen Widerstand. 6
von 15 Kantonen, die direkt von der Vorlage betroffen wären, lehnten eine solche
Regelung ab (AG, BS, NE, SG, TG, ZH), wobei sie föderalistische Bedenken anbrachten
und betonten, dass damit für den eigenen Kanton massgeschneiderte Lösungen nicht
mehr länger möglich wären. Aus diesen Gründen lehnten auch die FDP, die SVP, der
Schweizerische Arbeitgeberverband sowie die Mehrheit der stellungnehmenden
Wirtschafts- und Branchenverbände die vorgeschlagene Lösung ab. Darüber hinaus
betonte die FDP, dass es insbesondere für die Kantone mit einem teilweisen
Lastenausgleich nicht angemessen wäre, wenn sie die von ihnen erarbeiteten Lösungen
vollständig revidieren müssten. Die ablehnenden Wirtschafts- und Branchenverbände
erachteten ferner das Subsidiaritätsprinzip als verletzt. Der jetzt bestehende

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.06.2022
MARLÈNE GERBER
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Wettbewerb zwischen den Familienausgleichskassen sei gesund, weswegen dieser nicht
durch staatlich festgelegte Lösungen beeinträchtigt werden solle. 
Die 11 anderen Kantone, die bereits einen vollen Lastenausgleich kennen, befürworteten
hingegen eine solche Lösung. Einige betonten dabei den Sozialversicherungscharakter
der Familienzulagen, weswegen in Anlehnung an die AHV, IV, ALV und EO auch hier ein
Ausgleichsfonds notwendig sei. Zudem habe sich dieses Modell bewährt und sei
«einfach und kostengünstig» umsetzbar, betonten weitere Kantone. Auch lasse ein
Lastenausgleich auf kantonaler Ebene weiterhin unterschiedliche und passende
Lösungen für die jeweiligen Kantone zu. Nicht zuletzt erhöhe ein voller Lastenausgleich
die Fairness im wirtschaftlichen Wettbewerb, wovon vor allem die KMU profitierten.
Auch die restlichen vier stellungnehmenden Dachverbände der Wirtschaft, der SBV, der
SGV, der SGB und Travail.Suisse, begrüssten die Vorlage, wobei sie die Vorteile einer
solchen Regelung für Wirtschaftszweige im Tieflohnsegment sowie für solche mit einem
hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten hervorhoben. Aus ebendiesen Gründen wurde die
vorgeschlagene Regelung von der CVP und der SP befürwortet. 

Nach Einsicht der Vernehmlassungsergebnisse und des dort festgestellten teilweisen
Widerstands gegen die Vorlage erachtete der Bundesrat eine entsprechende Anpassung
des Familienzulagengesetzes als «weder notwendig noch zielführend», weswegen er
dem Parlament in seinem Bericht über die Motionen und Postulate der gesetzgebenden
Räte im Jahr 2022 die Abschreibung der Motion beantragte. Dieser Antrag wiederum
stiess in den beiden Parlamentskammern auf breiten Widerstand. Die Mehrheit der
SGK-NR sowie die SGK-SR beantragten entgegen dem Antrag des Bundesrats und einer
Minderheit Aeschi (svp, ZG) im Nationalrat, den Vorstoss nicht abzuschreiben.
Zusätzlich zum Verweis auf die «weiterhin markante(n) Unterschiede» betonten die
Kommissionen, dass sowohl eine Mehrheit aller Kantone als auch eine Mehrheit
derjenigen Kantone, die von der Lösung effektiv betroffen wären, die Vorlage in der
Vernehmlassung unterstützt hätten. 
Mit 34 zu 6 Stimmen im Ständerat sowie 100 zu 71 Stimmen (3 Enthaltungen) im
Nationalrat folgten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mehrheitlich dem
Antrag ihrer Kommission und schrieben den Vorstoss nicht ab. Ebenso wie in der
Vernehmlassung stammten die für Abschreibung plädierenden Stimmen im Nationalrat
aus den Fraktionen der FDP und der SVP. Im Ständerat setzten sich einzelne Mitglieder
diverser Parteien für die Abschreibung ein. 12

Assurance-maladie

Die Krankenversicherung war auch das Hauptthema der von-Wattenwyl-Gespräche der
vier Bundesratsparteien vor der Wintersession. Die Spitzen von CVP, FDP, SP und SVP
waren sich einig, dass trotz Missbehagen in der Bevölkerung das neue KVG nicht schon
wieder revidiert werden sollte. Einmal mehr wurde festgestellt, dass man vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes den Vollzugsaufwand unterschätzt habe. Daraus leiteten die
Parteien allerdings unterschiedliche Forderungen ab. Während die SP darauf pochte,
dass die Kantone die Prämienverbilligungsbeiträge des Bundes vermehrt auslösen und
allenfalls dazu gezwungen werden müssten, setzten sich die Bürgerlichen für
Zurückhaltung bei der Erweiterung des Leistungsangebots in der Grundversicherung ein
und erwogen allenfalls eine Erhöhung der Franchisen. Bundesrätin Dreifuss versprach,
das BSV werde inskünftig die Prämien der Krankenkassen nicht nur buchhalterisch
kontrollieren, sondern auch für mehr Transparenz bei der Tarifgestaltung sorgen. Sie
drohte jenen Kantonen, welche die Bundesbeiträge nicht voll ausschöpfen mit einer
Intervention des Bundes, falls nicht mindestens jene Personen in den Genuss von
Verbilligungen kämen, denen dies in der Abstimmungskampagne versprochen worden
sei. 13

AUTRE
DATE: 09.11.1996
MARIANNE BENTELI

Im Mai 2020 gab der Bundesrat bekannt, die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP Volk
und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Er störte sich daran, dass sich die Initiative
ausschliesslich auf die Finanzierung der Gesundheitsausgaben konzentriere und die
Kostenproblematik – mit der sich die Kostenbremseinitiative der CVP ausschliesslich
beschäftige – ausser Acht lasse. Er wehrte sich auch dagegen, dass der Bund gemäss
Initiative für zwei Drittel der individuellen Prämienverbilligungen aufkommen sollte –
was ihn gemäss eigenen Zahlen pro Jahr CHF 6 Mrd. und nicht CHF 2.5 Mrd. bis CHF 3
Mrd., wie die Initianten und Initiantinnen berechnet hatten, kosten würde –, obwohl die
Gesundheitskosten stark durch die Entscheidungen der Kantone, etwa bezüglich
Spitalplanung, beeinflusst würden. Diese hätten ihre Beiträge an die IPV zudem in den

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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letzten Jahren immer stärker gesenkt. Da er sich der hohen Belastung der Haushalte
durch die Krankenversicherungsprämien bewusst sei – diese wurde unter anderem im
Monitoring 2017 zur Wirksamkeit der Prämienverbilligungen ausführlich dargelegt –,
legte der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative vor. Darin schlug er
vor, den Kantonsbeitrag für die Prämienverbilligungen an die kantonalen Bruttokosten
sowie an die verbleibende Prämienbelastung zu knüpfen; dies entspräche der im
Bericht zur Überprüfung der Finanzierung der Prämienverbilligung zur Erfüllung des
Postulats Humbel (cvp, AG; Po. 17.3880) ausführlich beschriebenen Variante 2. Dies
würde für die Kantone schätzungsweise zusätzliche Kosten von CHF 777 Mio. jährlich
mit sich bringen, gleichzeitig aber auch Anreize zur Eindämmung des Kostenanstiegs im
Gesundheitswesen schaffen, argumentierte er. 
Im Oktober 2020 schickte der Bundesrat seinen indirekten Gegenvorschlag in die
Vernehmlassung; diese wird bis Februar 2021 andauern. 14

Wie er ein Jahr zuvor angekündigt hatte, empfahl der Bundesrat die Prämien-
Entlastungs-Initiative in seiner im September 2021 publizierten Botschaft zur
Ablehnung und stellte ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Er wolle das
Anliegen der Initiative, die «Bevölkerung bei den Prämien zu entlasten», im Rahmen des
KVG umsetzen, eine Verfassungsänderung sei dafür nicht notwendig. So wolle er dafür
sorgen, dass die Anteile verschiedener Kantone an der Prämienverbilligung nicht weiter
sinken. Demnach soll zukünftig ein Mindestbeitrag für die Kantone in Abhängigkeit der
Bruttokosten der OKP für die im Kanton Versicherten sowie in Abhängigkeit der mit den
Prämienverbilligungen verbleibenden Belastung der Versicherten festgesetzt werden. 
In der dazu durchgeführten Vernehmlassung mit 57 Teilnehmenden, unter anderem der
GDK, der SODK, allen Kantonen, sechs Parteien sowie verschiedenen Verbänden, war
der Gegenvorschlag auf geteilte Meinungen gestossen. Ihre Unterstützung sagten die
Kantone Waadt und Tessin, die SP und die Grüne Partei, der Gewerkschaftsbund sowie
verschiedene Konsumenten- und andere Verbände zu und auch die FDP, die Mitte, die
EVP und die Versichererverbände begrüssten gemäss Botschaft den Vorentwurf.
Ablehnend reagierten elf Kantone (AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH), die SVP
und der Gewerbeverband. Alternativvorschläge machten die CLASS, welche die
Bundesbeiträge nach deren Bedarf an die Kantone verteilen wollte, und die GDK, die
alle kantonalen Beiträge an die Prämien, auch diejenigen über die Sozialhilfe oder die
EL, zur Berechnung des Mindestanteils einbeziehen wollte. 15

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 17.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2022 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der Prämien-
Entlastungs-Initiative der SP und dem bundesrätlichen indirekten Gegenvorschlag
auseinander. Thomas de Courten (svp, BL) und Benjamin Roduit (mitte, VS)
präsentierten dem Rat die beiden Vorlagen. Die SGK-NR habe «Vertretungen des
Initiativkomitees, der Kantone, der Versicherer und der Versicherten sowie der
Leistungserbringer» angehört und die Behandlung des Geschäfts in der Folge mit
demjenigen zur Kostenbremse-Initiative koordiniert, erläuterte de Courten. Dabei habe
sie – basierend auf dem Bundesratsvorschlag – ein «neues Modell zum Ausbau der
individuellen Prämienverbilligung» geschaffen. Gemäss diesem sollen die Kantone in
einem Sozialziel den maximalen Anteil der Prämien am verfügbaren Einkommen in
ihrem Kanton definieren und einen minimalen Gesamtbetrag zur Prämienverbilligung
festlegen. Diesen Gesamtbetrag dürfen sie auch für die Verlustscheine nicht bezahlter
Prämien einsetzen, nicht aber für Prämienverbilligungen für Beziehende von
Ergänzungsleistungen – deren Kosten kämen also noch zusätzlich hinzu. Dieser
Vorschlag wurde von der Kommission mit 16 zu 9 Stimmen gutgeheissen, während sie
mit 17 zu 8 Stimmen die Ablehnung der Initiative beantragte. Eine Minderheit Gysi (sp,
SG) forderte hingegen eine Empfehlung auf Annahme der Initiative. Gysi betonte als
Mitglied des Initiativkomitees, dass «die unsozialen Kopfprämien» für Personen mit
kleinen und mittleren Einkommen eine nicht mehr tragbare Belastung darstellten – sie
müssten bis zu 20 Prozent ihrer Einkommen für die Krankenkassenprämien ausgeben.
Obwohl die Prämien seit 1995 um 142 Prozent gestiegen seien, gäben heute zudem
einige Kantone weniger Geld für die Prämienverbilligungen aus als noch vor zehn
Jahren. Der indirekte Gegenvorschlag sei diesbezüglich lediglich «ein Tropfen auf den
heissen Stein». 
Eine Minderheit de Courten beantragte, nicht auf den Gegenvorschlag einzutreten. Die
Kosten der Prämienverbilligungen seien bereits von CHF 1.5 Mrd. auf CHF 5 Mrd.
jährlich angestiegen und würden mit dem Gegenvorschlag noch weiter steigen. Der
Vorschlag des Bundesrates verringere die Prämienkosten nicht – zumal der «Druck auf
die Prämienzahlenden» sinke, wenn jemand anderes für ihre Prämien aufkomme.

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 15.06.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Neben dem Nichteintretensantrag legte die SVP-Fraktion weitere Minderheitsanträge
vor: So sollen gemäss eines Minderheitsantrags von Thomas Aeschi (svp, ZG) die
Ergänzungsleistungen nicht separat ausgewiesen werden müssen, wodurch sich die
Belastung für die Kantone verringern würde. Zudem sollten gemäss einer Minderheit de
Courten zumindest die Verlustscheine angerechnet werden. Schliesslich sollten die
Kantone anonymisierte Angaben zu den Empfängerinnen und Empfängern, unter
anderem zur Staatsbürgerschaft, machen müssen (Minderheit Aeschi). 
Es folgte eine angeregte und sehr ausführliche Debatte zu Krankenkassenprämien und
Individualverbilligungen. Die Mitglieder der SP- und Grünen-Fraktion warben für die
Initiative, empfahlen aber auch den Gegenvorschlag zur Annahme, variierten in dessen
Einschätzung aber deutlich: Mattea Meyer (sp, ZH) sprach etwa von einem
substanziellen Gegenvorschlag, während ihn Manuela Weichelt (al, ZG) als «Kröte»
erachtete. Die Sprechenden der SVP-Fraktion lehnten sowohl Initiative als auch
Gegenvorschlag als unnütz und zu teuer ab. Die Sprechenden der Mitte-, Grünliberalen-
und FDP-Fraktionen zeigten sich zwar mehrheitlich nicht enthusiastisch gegenüber
dem Gegenvorschlag, empfahlen ihn aber etwa als «tragbar» (Regine Sauter: fdp, ZH)
oder gar als «in sich stimmig und in seiner Grösse ausreichend, um eine echte
Alternative zur Volksinitiative darzustellen» (Jörg Mäder: glp, ZH) zur Annahme. 
Tags darauf schritt der Nationalrat zur Abstimmung über Eintreten auf den
Gegenvorschlag. Mit 134 zu 53 Stimmen sprach sich der Rat für Eintreten und gegen den
Minderheitsantrag de Courten aus. Einstimmig lehnte die SVP-Fraktion Eintreten ab. In
der Folge verwarf die grosse Kammer die Minderheitsanträge Aeschi und de Courten
deutlich. Schliesslich nahm der Nationalrat den indirekten Gegenvorschlag mit 119 zu 66
Stimmen – die Gegenstimmen stammten von der SVP- und von Teilen der
FDP.Liberalen-Fraktion – (bei 2 Enthaltungen) an. Hingegen sprach er sich mit 121 zu 67
Stimmen für eine Empfehlung zur Ablehnung der Volksinitiative und somit gegen die
Minderheit Gysi aus; für eine Annahmeempfehlung stimmten die Fraktionen der SP und
der Grünen. Stillschweigend verlängerte der Rat in der Folge die Behandlungsfrist der
Initiative aufgrund des Gegenvorschlags bis Oktober 2023. 16

Nach dem Nationalrat verlängerte auch der Ständerat in der Herbstsession 2022 die
Behandlungsfrist für die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP aufgrund des
indirekten Gegenvorschlags um ein Jahr bis zum 3. Oktober 2023, wie es die SGK-SR
mit 11 zu 2 Stimmen beantragt hatte. 17

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 26.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2022 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP. Die Initiative selbst sollte erst
in einem zweiten Schritt beraten werden, um den Initiantinnen und Initianten die
Möglichkeit zu geben, die Initiative in der Zwischenzeit zurückzuziehen. Erich Ettlin
(mitte, OW) stellte dem Rat den Gegenvorschlag vor und betonte, dass der Bundesrat
damit die Kantone in die Pflicht nehmen wolle – für den Bund würde die Vorlage denn
auch keine neuen Verpflichtungen mit sich bringen. Bei den Kantonen, namentlich der
FDK und der GDK, sei die Vorlage jedoch auf Widerstand gestossen; die FDK lehne
Initiative und Gegenvorschlag ab, während die GDK «nur» Verbesserungen am
Gegenvorschlag verlange. Die SGK-SR habe in der Folge einige Änderungen
vorgenommen, sei bei ihrem Entwurf aber nahe an der bundesrätlichen Version
geblieben. Zur Beratung dieser Details gelangte der Ständerat jedoch nicht. Zuvor hatte
er einen Einzelantrag Würth (mitte, SG) auf Nichteintreten zu beraten. Bevor man über
Verbesserungen am Gegenvorschlag diskutiere, solle man überlegen, «ob das geltende
System wirklich revisionsbedürftig» sei, argumentierte Würth. Das aktuelle System sei
im Rahmen der NFA geschaffen worden, wobei man den Kantonen bezüglich
Prämienverbilligungen absichtlich viel Spielraum gelassen habe, zumal sie die
sozialpolitische Situation – etwa alternative sozialpolitische Massnahmen,
Einkommensverteilung, Gesundheitskosten und Prämienlast – am besten kennen
würden. Wolle man die Regeln zur IPV erneut ändern, solle man das durch eine
Entflechtung der Aufgaben von Bund und Kantonen tun, nicht durch eine noch stärkere
Verflechtung, wie sie der Gegenvorschlag beinhalte. Zudem seien die Kantonsbeiträge
aufgrund der Finanzkrise zwar deutlich gesunken, in den letzten Jahren aber wieder
angestiegen. Auch Jakob Stark (svp, TG) zeigte sich vom Gegenvorschlag des
Nationalrats nicht begeistert, er erachtete diesen als «dirigistisch-zentralistische
Lösung [...], die den Kantonen den Spielraum nimmt». 
Für Eintreten sprachen sich hingegen Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) und Paul
Rechsteiner (sp, SG) aus. Bei der Schaffung des KVG habe man das Versprechen
gegeben, dass aufgrund der Prämienverbilligungen niemand mehr als 8 Prozent des

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 30.11.2022
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Einkommens für die Krankenkassenprämien aufbringen müsse – quasi als «Korrektiv der
Kopfprämien» (Rechsteiner). Durch die Änderung im Rahmen der NFA sei das System
dysfunktional geworden, weil die Kantone keine Mindestbeiträge mehr leisten müssten.
Heute liege der Anteil der Krankenkassenprämien bei durchschnittlich 14 Prozent des
Einkommens, in Extremfällen gar bei 20 Prozent. Mit der Initiative und dem
Gegenvorschlag wolle man nun zum damaligen System zurückkehren. 
Gesundheitsminister Berset rief dem Rat den Kontext des Projekts in Erinnerung,
nämlich die Initiative, «[qui] aurait des conséquences financières assez importantes
pour la Confédération», die also bei Annahme grosse finanzielle Auswirkungen für den
Bund hätte. In den letzten Jahren seien die Beiträge der Kantone an die
Prämienverbilligungen – wie von der Initiative kritisiert – stark auseinandergegangen,
daher sei es nötig, hier wieder für mehr Konvergenz zu sorgen. 
Mit 22 zu 20 Stimmen sprach sich der Ständerat jedoch gegen Eintreten aus.
Geschlossen für Eintreten stimmten die Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion,
gespalten zeigte sich die Mitte-Fraktion. Geschlossen oder fast geschlossen gegen
Eintreten votierten die Mitglieder der SVP- und der FDP-Fraktion. 18

In der Frühjahrssession 2023 bekräftigte der Nationalrat seinen Entscheid, auf den
indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP
einzutreten. Kommissionssprecher Jörg Mäder (glp, ZH) erachtete den
Nichteintretensentscheid des Ständerats «schon fast als Arbeitsverweigerung» und
kritisierte ihn als «Geringschätzung der Betroffenen». Zusammen mit dem zweiten
Kommissionssprecher Benjamin Roduit (mitte, VS) bat er den Nationalrat im Namen der
Kommissionsmehrheit um erneutes Eintreten, um die Bevölkerung bei der Bewältigung
der Prämienlast zu unterstützen. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) erachtete sowohl
die Initiative als auch den Gegenvorschlag als «Symptombekämpfung» – das eigentliche
Problem seien die steigenden Gesundheitskosten. Man solle daher nicht «aus
abstimmungstaktischen Gründen» einen teuren Gegenvorschlag schaffen, der das
Problem nicht löse. Mit 106 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) erneuerte der Nationalrat
in der Folge seinen Eintretensentscheid, die ablehnenden Stimmen stammten von der
SVP-, einer Mehrheit der FDP- und einer Minderheit der Mitte-Fraktion. Das Geschäft
ging damit zurück an den Ständerat. 19

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 28.02.2023
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2023 lag das Schicksal des indirekten Gegenvorschlags des
Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP in den Händen des Ständerats,
denn bei einem erneuten Nichteintreten wäre der Gegenvorschlag vom Tisch. Wie
bereits bei der ersten Behandlung beantragte die SGK-SR ihrem Rat, auf den Entwurf
einzutreten, während erneut ein Minderheitsantrag auf Nichteintreten vorlag.
Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW) begründete den Antrag auf Eintreten zum
einen mit dem in den letzten Jahren deutlich gesunkenen Anteil der Kantone an den
Prämienverbilligungen zulasten des Bundes – wobei die Kommission dem Ständerat in
der Detailberatung bei den Kosten noch etwas entgegenkommen wolle – und zum
anderen damit, dass man es für zu gewagt halte, «ohne Gegenvorschlag zur Initiative in
eine Volksabstimmung zu gehen». Minderheitensprecher Germann (svp, SH) erachtete
die von der Kommission vorgeschlagenen Korrekturen jedoch als ungenügend, da sie
trotzdem sehr hohe Kosten für die Kantone mit sich bringen würden. Zudem lehnte er
eine Vereinheitlichung bei den Prämienverbilligungen ab, da deren Voraussetzungen
und Ausgestaltung in den Kantonen sehr unterschiedlich sei, und schliesslich störte er
sich daran, dass ein höherer Anteil an Personen mit Prämienverbilligungen den
individuellen Sparanreiz und den Reformdruck im Gesundheitswesen verringere. Im
Unterschied zur Abstimmung ein halbes Jahr zuvor entschied sich der Ständerat dieses
Mal jedoch mit 24 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), auf den Entwurf einzutreten.
Mehrere Mitglieder der FDP- und der Mitte-Fraktion hatten ins Ja-Lager gewechselt,
etwa aus Angst vor einer Abstimmung über die Initiative ohne Gegenvorschlag oder
aufgrund der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Änderungen am Entwurf. 

In der Detailberatung folgte der Ständerat seiner Kommission denn auch bei ihrem
neuen Konzept. Der Nationalrat hatte zuvor die Personen mit Ergänzungsleistungen von
der Berechnung des Anteils mit Prämienverbilligungen unterstützter Personen
ausgenommen – stattdessen sollte sich der Bund zukünftig an der Finanzierung der
Prämienverbilligungen von Personen mit EL beteiligen. Damit würden die Kantone
zusätzlich mehr Personen ohne Ergänzungsleistungen unterstützen, wodurch sich die
Gesamtkosten für Prämienverbilligungen (von Bund und Kantonen, für Personen mit EL
und Personen ohne EL) von jährlich CHF 356 Mio. auf CHF 2.2 Mrd. erhöhen würden.

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 30.05.2023
ANJA HEIDELBERGER
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Diese vom Nationalrat bevorzugte Änderung, im Ständerat eingebracht von einer
Minderheit Stöckli (sp, BE), lehnte die kleine Kammer mit 32 zu 11 Stimmen ab und schuf
so eine erste grosse Differenz zum Erstrat. Zustimmung fand im Ständerat hingegen die
vom Nationalrat ergänzte Festschreibung eines Sozialziels – die Kantone müssen somit
festlegen, wie hoch der Anteil der Prämien am verfügbaren Einkommen maximal sein
darf. Zudem behielt der Ständerat entgegen einer Minderheit Hegglin (mitte, ZG) die
Definition von steuerbarem Einkommen und bezahlten Prämien bei, um zu verhindern,
dass die Kantone durch Definitionsfreiheit in diesen Bereichen das Sozialziel
unterlaufen könnten. Schliesslich entschärfte der Ständerat auf Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und entgegen einer Minderheit Stöckli den von den Kantonen
übernommenen Mindestanteil: Der Bundesrat hatte vorgesehen, dass die Kantone bei
Personen, bei denen die Prämien weniger als 10 Prozent des verfügbaren Einkommens
ausmachen, 5 Prozent der Bruttokosten übernehmen müssen – der Ständerat erhöhte
die Prämiengrenze auf 11 Prozent und senkte den zu übernehmenden Anteil auf 3.5
Prozent. Weiterhin sollen die Kantone jedoch bei Prämien von 18.5 Prozent des
verfügbaren Einkommens 7.5 Prozent der Bruttokosten übernehmen – dazwischen
würden die übernommenen Anteile abgestuft. Nachdem der Ständerat die Petition
17.2018 «für einkommensabhängige Krankenkassenprämien» zur Kenntnis genommen
hatte, hiess er den indirekten Gegenentwurf in der Schlussabstimmung mit 26 zu 16
Stimmen (bei 1 Enthaltung) gut. 20

In der Herbstsession 2023 bereinigte das Parlament sowohl die Prämien-Entlastungs-
Initiative der SP als auch deren indirekten Gegenvorschlag. Den Anfang machte der
Nationalrat, der dem Ständerat beim indirekten Gegenvorschlag in allen offenen
Differenzen trotz anderslautender Kommissionsanträge zustimmte. Dadurch setzte sich
der Ständerat unter anderem mit seiner Vorstellung des Gegenvorschlags durch, «der
bezüglich der finanziellen Auswirkungen nochmals milder ausgestaltet ist als derjenige
des Bundesrates», wie es Kommissionssprecher Mäder (glp, ZH) formulierte. So
verzichtete der Nationalrat darauf, dass der Bundesrat den Kantonen vorschreiben
darf, wie die Prämien und das verfügbare Einkommen zur Festlegung des Kantonsanteils
der Prämienverbilligungen berechnet werden. Hier folgte der Rat einer Minderheit de
Courten (svp, BL), während die Kommissionsmehrheit an ihrer Position hatte festhalten
wollen.
Die zweite grosse offene Frage betraf den Mindestanteil der OKP-Bruttokosten, den die
Kantone übernehmen müssen, sowie damit verbundene Regelungen. Hier lagen drei
Konzepte vor. Der Bundesrat hatte hier ursprünglich vorgeschlagen, dass die Kantone
mindestens 5 Prozent der Bruttokosten übernehmen müssen, wenn die Prämien
weniger als 10 Prozent des Einkommens der einkommensschwächsten Personen
ausmachen. Bei Prämien in der Höhe von 18.5 Prozent des Einkommens wären es im
Minimum 7.5 Prozent der Bruttokosten, dazwischen sollte es eine lineare Abstufung
geben. Diesem Vorschlag wollte auch eine Minderheit I Prelicz-Huber (gp, ZH) folgen.
Die Kommissionsmehrheit wollte hingegen dem Ständerat folgen, der den minimalen
Grenzwert bei 11 statt 10 Prozent und die bei diesem Grenzwert zu übernehmenden
Anteile der Bruttokosten bei 3.5 statt 5 Prozent festlegen wollte. Kommissionssprecher
Roduit (mitte, VS) erachtete damit das Hauptziel des Gegenvorschlags, die
Verpflichtung der Kantone zur Prämienverbilligung an die bedürftigsten Personen, als
erfüllt. Gleichzeitig verhindere man damit eine Überlastung des Gemeinwesens. Eine
Minderheit Meyer (sp, ZH) war, ebenso wie die Minderheit I Prelicz-Huber, der Ansicht,
der Mehrheitsvorschlag decke «nicht mal einen Bruchteil der Kosten der
Prämienexplosion von diesem Jahr [...] ab[...]», und forderte eine deutlich stärkere
Prämienverbilligung als von der Mehrheit und vom Bundesrat vorgeschlagen. Mit 105 zu
86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 104 zu 86 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich
der Nationalrat zugunsten des Mehrheitsantrags gegen beide Minderheitsanträge aus.
Erneut setzten sich die SVP- sowie Mehrheiten der FDP- und der Mitte-Fraktionen
durch.

Nachdem der Nationalrat tags zuvor den indirekten Gegenvorschlag bereinigt hatte,
setzte der Ständerat die Debatte zur Initiative fort. In zahlreichen Wortmeldungen
legten die Sprechenden abschliessend noch einmal ihre Gründe für und gegen die
Initiative dar, die im Rahmen der Debatte zum indirekten Gegenvorschlags ebenfalls
bereits ausführlich erläutert worden waren. Abschliessend entschied sich der
Ständerat, Stimmbevölkerung und Kantonen die Initiative mit 33 zu 11 Stimmen zur
Ablehnung zu empfehlen. Einzig die Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion
sprachen sich für eine Empfehlung auf Annahme aus.

In den Schlussabstimmungen Ende der Herbstsession 2023 hiess der Nationalrat den
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Bundesbeschluss mit der Ablehnungsempfehlung mit 123 zu 70 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) gut, der Ständerat mit 32 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Den indirekten
Gegenvorschlag nahm das Parlament, abgesehen von einer ablehnenden Stimme eines
Mitglieds der Mitte-Fraktion im Ständerat (41 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen), beinahe
einstimmig an (Nationalrat: 195 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung). Die SP zeigte sich mit
dem indirekten Gegenvorschlag jedoch nicht abschliessend zufrieden und kündigte an,
an ihrer Initiative festzuhalten. Über diese wird folglich im Jahr 2024 abgestimmt
werden. 21
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